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Es ist ein Deal, der über 1800 Sei-
ten umfasst: Die Schweiz will
einen erleichterten Zugang zum
EU-Markt, weil sie sich davon
Wohlstand undArbeitsplätze er-
hofft. Und sie übernimmt dafür
im grossen Stil Regeln der Euro-
päischenUnion.Dabei verpflich-
tetsiesichunteranderem,diePer-
sonenfreizügigkeit auszubauen
und die sogenannte Unions-
bürgerrichtlinie teilweise zu
übernehmen.

Treten die neuen EU-Verträ-
ge in Kraft, gilt von Appenzell
bis Genf ein neues Dauerauf-
enthaltsrecht für EU-Bürger, das
leichter erhältlich ist als die bis-
herige Niederlassungsbewilli-
gung. Die Kantonewerdenmehr
Sozialhilfe oder Ergänzungsleis-
tungen an Zuzügerinnen aus der
EU zahlen müssen. Das ist be-
reits heftig umstritten – und es
kursieren Horrorszenarien von
ungebremster Zuwanderung in
unsere Sozialwerke.Welche Sor-
gen sind berechtigt? Eine Über-
sicht in fünf Kapiteln.

1 Um bleiben zu dürfen,
braucht man kein Deutsch
zu sprechen
Die blosse Zahl ist eindrücklich:
690’000 Personen wären fünf
Jahre nach Übernahme der neu-
en Personenfreizügigkeitsregeln
auf einen Schlag berechtigt, in
der Schweiz ein Daueraufent-
haltsrecht zu beantragen. Das
schätzen Experten im Auftrag
des Bundes auf der Basis von
Zahlen aus dem Jahr 2021. Für
die Folgejahre rechnen sie mit
jährlich bis zu 70’000 weiteren
möglichen Kandidaten, wobei
längst nicht alle Berechtigten das
Daueraufenthaltsrecht beantra-
gen dürften.

Die EU-Staatsangehörigen
müssen dafür mindestens fünf
Jahre in der Schweiz gelebt und
gearbeitet haben. Und sie müs-
sen in dieser Zeit weniger als
sechs Monate vollständig von
Sozialhilfe abhängig gewesen
sein. Für Partnerinnen und Kin-
der unter 21 Jahren gilt dieses
Recht ebenfalls nach fünf Jahren
– ohne dass sie dafür erwerbs
tätig sein müssen.

Wer dieses Daueraufenthalts-
recht einmal erhalten hat, kann
es nur noch in Ausnahmefällen
verlieren:wennman die Schweiz
für mindestens zwei Jahre ver-
lässt, wenn man die öffentliche
Sicherheit und Ordnung gefähr-
det oder aufgrund eines Rechts-
missbrauchs.

Integrationskriterien, die es
für eine Niederlassungsbewil-
ligung braucht, spielen für den
Erhalt des Daueraufenthalts-
rechts keine Rolle. Mit ande-
renWorten: Auch wer keinWort
Deutsch, Französisch oder Itali-
enisch spricht, kann für immer
in der Schweiz bleiben.

Gemäss den Experten des
Bundes ist die Neuerung vor al-
lem für ökonomisch schwäche-
re Personen lohnenswert. Also
Leute, die in Niedriglohnjobs
arbeiten und ein erhöhtes Risi-
ko haben, arbeitslos oder sozi-
alhilfeabhängig zu werden. Für
wirtschaftlich und sozial gut

integrierte EU-Bürger bleibt
auch in Zukunft die bisherige
Niederlassungsbewilligung at-
traktiver, weil diese nach einer
gewissen Zeit eine Einbürgerung
ermöglicht.

2 Direkt aus Damaskus
in die Schweizer Sozialhilfe?
Pascal Schmid, Nationalrat und
Asylchef der SVP, kritisiert: «Wir
werden mit der Teilübernah-
me der Unionsbürgerrichtlinie
gezwungen, den Familiennach-
zug auszudehnen. Das bedeutet
konkret, dass ein Syrer, der im
Rahmen der ‹Turbo-Einbürge-
rungen› in Deutschland einge-
bürgert wurde, in die Schweiz
einwandern und danach seine
Grossfamilie samt Enkeln,Gross-
eltern und pflegebedürftigenOn-
keln undTanten direkt aus Syri-
en nachziehen kann.»

Tatsächlich hat Deutschland
viele geflüchtete Personen aus
dem Nahen Osten eingebür-
gert. Allein im Jahr 2024 erhiel-
ten über 83’000 Syrer und rund
14’000 Iraker den deutschen und
somit einen EU-Pass. Allerdings
können diese Personen bereits
mit den heute geltenden Regeln
in die Schweiz einreisen, sich hier
aufhalten und ihre Familienmit-
gliedernachziehen – unterErfül-
lung dergeltendenBedingungen.
Neu haben eingetragene Partner
das Recht auf Familiennachzug.
Und für Lebenspartner und pfle-
gebedürftige Familienangehörige
gibt es die Möglichkeit, erleich-
terten Familiennachzug zu be-
antragen.Allerdings entscheiden
darüber die Behörden nach eige-
nem Ermessen.

Ebenfalls neu ist das Dauerauf-
enthaltsrecht, das auch für fol-
gende Familienmitglieder gilt,
die direkt aus einem Drittstaat
wie Syrien in die Schweiz kom-
men: für Eltern, Grosseltern
oder Kinder.

Die Schweizer Behörden sind
überzeugt, dass sie mit der EU
eine wirksame Hürde aushan-
deln konnten, um zuverhindern,
dass ganze Familien direkt in den
Schweizer Sozialstaat einwan-
dern: Und zwar die Bedingung,
dass Bewerber mindestens fünf
Jahre in der Schweiz arbeiten
müssen, bis sie das Daueraufent-
haltsrecht beantragen können.

Wie hoch das Arbeitspensum
sein muss, dafür gibt es aller-
dings keine fixen Grenzen, wie
das Staatssekretariat für Migra-
tion einräumt: «Wann eine Per-
son als erwerbstätig gilt, ist wei-
terhin im Einzelfall zu prüfen.»
Wernur «in geringemAusmass»
arbeite, erhalte weder das Dau-
eraufenthaltsrecht noch Sozial-
leistungen.Das Beraterbüro Eco-
plan schreibt in seiner Studie im
Auftrag des Bundes dazu: «Wäh-
rend als grober Richtwert oft ein
Pensum von 30 bis 40 Prozent
genannt wird, zeigen Urteile des
Europäischen Gerichtshofs und
des Bundesgerichts, dass auch
niedrigere Schwellen (z. B. 12Wo-
chenstunden) als ausreichend
gelten können.»

3 Sozialhilfekostenwerden
umDutzendeMillionen steigen
Gemäss Schätzungen des Bun-
des dürften jedes Jahr bis zu
20’000 Personen ein Dauerauf-
enthaltsrecht beantragen, die

zuvor arbeitslos waren und sich
um eine Stelle bemühten, oder
während einer kurzen Zeit So-
zialhilfe bezogen. Wer einmal
das Daueraufenthaltsrecht be-
sitzt, verliert es nicht mehr –
auch nicht,wennmanArbeitslo-
sengeld oder Sozialhilfe bezieht.

Der Bund rechnet deshalb
mit 3000 bis 4000 zusätzlichen
Sozialhilfefällen pro Jahr und
damit verbundenen Mehrkos-
ten von bis zu 74Millionen Fran-
ken. Dazu erwartet er Mehraus-
gaben von rund 7 Millionen pro
Jahr für zusätzliche Ergänzungs
leistungen und bis zu 22 Mil-
lionen pro Jahr für zusätzliche
Anmeldungen registrierter Ar-
beitsloser.

Aus Sicht der Schweizeri-
schen Konferenz für Sozialhil-
fe (Skos) sind die Schätzungen
plausibel, wie Skos-Geschäfts-
führer Markus Kaufmann sagt.
Dass die Sozialhilfe wegen der
neuen EU-Verträge überrannt
werde, sei unwahrscheinlich.

«Wir erwarten keine Leute, die
chancenlos sind im Arbeits-
markt.» Kaufmann erinnert da-
ran, dass die Sozialhilfebezüge
seit sechs Jahren rückläufig seien.
«Nicht die EU-Verträge, sondern
die Lage auf demArbeitsmarkt ist
für die Ausgaben der Sozialhil-
fe entscheidend», so Kaufmann.

4 Wer soll das bezahlen?
Die Kantone haben bereits For-
derungen aufgestellt: Es brauche
ein Sozialhilfemonitoring, um zu
merken,wenn Sozialhilfekosten
aus dem Ruder liefen. Und Ent-
schädigungen für den Mehrauf-
wand der kantonalenÄmter.Wer
das bezahlen soll, ist aus Sicht
der Kantone klar: der Bund.

5 Wenn alles zu viel wird,
habenwir die Schutzklausel.
Wirklich?
Wenn durch die Zuwanderung
«schwerwiegende wirtschaftli-
che oder soziale Probleme» ent-
stehen, kann die Schweiz den
freien Personenverkehr künftig
vorübergehend einschränken.
Sie muss dafür an ein Schieds-
gericht gelangen. Aussenminis-
ter Ignazio Cassis hat diese so-
genannte Schutzklausel als be-
sondere Errungenschaft in den
neuen EU-Verträgen hervorge-
hoben: «Dass die EU sich dar-
auf einlässt,wagtenwir kaum zu
hoffen», sagte er der NZZ.

Doch die Kritiker lassen sich
dadurch nicht besänftigen. SVP-
Nationalrat Pascal Schmid nennt
die Klausel eine «Copy-and-
Paste-Klausel», die auch in an-
deren Assoziierungsabkommen
der EU anzutreffen und daher

nichts Besonderes sei: «Wir
haben diese als Notstandsklau-
sel konzipierte Schutzklausel seit
2002.Doch derBundesrat rief sie
nie an,weil die Hürden dafür ex-
trem hoch angesetzt sind», sagt
er. Schmid ist überzeugt, dass
der Bundesrat dies auch künf-
tig nicht tun wird: «Die neu-
en Schwellenwerte im Schwei-
zer Recht sind nichts wert, weil
die EU-VerträgeVorrang haben.»

Dem widersprechen die Ex-
perten des Bundes vehement. Es
stimme zwar, dass die Schweiz
bei der bisherigen wie bei der
neuen Schutzklausel schwerwie-
gende Probleme geltend ma-
chen müsse. Doch der Bundes-
rat habe Schwellenwerte etwa
für die Nettozuwanderung, die
Arbeitslosigkeit und den Sozi-
alhilfebezug vorgeschlagen, die
griffig seien. Würden dieselben
Schwellenwerte bereits gelten,
hätte der Bundesrat seit 2002
bereits achtmal die Auslösung
der Schutzklausel prüfen müs-
sen, sagteVincenzoMascioli, der
Staatssekretär fürMigration, vor
den Medien.

Und was ist, wenn das
Schiedsgericht das Schutzklau-
selbegehren der Schweiz ab-
schmettert? Dann könnte die
Schweiz trotzdem den freien
Personenverkehrvorübergehend
einschränken. Doch dies hätte
seinen Preis: Die EU dürfte dann
ihrerseits ein Schiedsgerichts-
verfahren auslösen und Vergel-
tungsmassnahmen ergreifen.
Dass sie das, ohne mit derWim-
per zu zucken, tut, das wissen
Schweizer Forscher oder dieMe-
dizintechnikbranche nur zu gut.

Hunderttausende, die für immer bleiben dürfen:
Was die EU-Verträge konkret bedeuten
Deal mit Brüssel Die Rede ist von einem kaumwiderrufbaren Daueraufenthaltsrecht und von DutzendenMillionen
zusätzlicher Sozialhilfeausgaben. Welche Sorgen sind berechtigt? Eine Übersicht.

Schlange stehen für eine Wohnung als Normalzustand: Die Gegner des EU-Deals warnen vor «unkontrollierter Zuwanderung». Foto: Reto Oeschger

«Nicht die
EU-Verträge,
sondern die Lage auf
demArbeitsmarkt
ist für die Ausgaben
der Sozialhilfe
entscheidend.»
Markus Kaufmann
Geschäftsführer der
Schweizerischen Konferenz
für Sozialhilfe


